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Sage Business Cloud Lohnabrechnung 

Abrechnung von Kurzarbeit 

 
In diesem Dokument erklären wir die Abbildung der Abrechnung von konjunktureller bzw. 
„Corona“-Kurzarbeit im Kundenzugang der Sage Business Cloud Lohnabrechnung über 
die eingebaute Programmfunktionalität. 
 
Stand: Juni 2020 
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Ende der zweiten Märzwoche haben Bundestag und Bundesrat die Bundesregierung per 

Gesetz ermächtigt, die Zugangsvoraussetzungen für Kurzarbeitergeld in der 

„Corona-Krise“ zu ändern sowie die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen zu 

regeln. Die Bedingungen und die Höhe der Erstattung der Arbeitgeberanteile auf das 

Fiktiventgelt wurden dann am 23.03.2020 von der Bundesregierung in einer gesonderten 

Verordnung bekannt gegeben. Diese Anpassungen sind nun in der Software zur 

Verfügung gestellt. 

In dieser Dokumentation wird der Weg der Abrechnung mit Hilfe dieser 

Programmfunktionalität beschrieben. Wir sind uns des außerordentlichen Umfanges der 

Dokumentation bewusst – leider ist das Thema Kurzarbeit jedoch so komplex, dass eine 

kompaktere Darstellung der Funktionalitäten nicht möglich ist. 

Wenn die Zugangsvoraussetzungen für Ihr Unternehmen zutreffen, beantragen Sie 

bitte in jedem Fall Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit, sofern noch nicht 

geschehen. 

Für die Beschreibung der Abrechnung unter Zuhilfenahme von hierfür geschaffenen 

Lohnarten und einer Berechnungshilfe, die zur Überbrückung geschaffen wurde, jedoch 

weiterhin optional zu nutzen ist, wählen Sie bitte das Dokument „Abrechnung von 

Kurzarbeit über Lohnarten“. Wir raten dazu, diese beiden Optionen zur Umsetzung nicht 

zu kombinieren. 

 

  

1.0 Einführung 
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Rückwirkend zum 01.03.2020 gelten erleichterte Zugangsbedingungen für den Bezug von 

Kurzarbeitergeld. Wird Kurzarbeitergeld von der Arbeitsagentur bewilligt, erstattet die 

Behörde zudem nicht nur das ausgezahlte Kurzarbeitergeld, sondern auch die 

Sozialversicherungsbeiträge, welche der Arbeitgeber allein trägt. Hierbei geht es um die 

Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung auf das sogenannte 

„Fiktiventgelt“, welches in der Regel 80% der Differenz zwischen Soll- und Istentgelt 

beträgt. Diese Arbeitgeberanteile werden in Höhe eines pauschalen Prozentsatzes von 

37,6% erstattet. Sie sind daher auf dem Kug-Antrag und der dazugehörigen 

Abrechnungsliste zu berücksichtigen. 

Die Abrechnung von Kurzarbeitergeld sollte erst erfolgen, wenn mindestens der Antrag 

zur Bewilligung bei der für Ihr Unternehmen zuständigen Arbeitsagentur gestellt wurde 

oder eine Bewilligung bereits vorliegt. Beim Bewilligungsantrag selbst unterstützt Sie Ihr 

Steuerberater. 

Voraussetzung für die Gewährung von Kurzarbeitergeld ist weiterhin ein erheblicher 

vorübergehender Arbeitsausfall, der auf wirtschaftlichen oder anderen unabwendbaren 

Gründen beruht. Bitte beachten Sie, dass bei einer Kündigung kein vorübergehender 

Ausfall mehr besteht – der Anspruch auf Kurzarbeit entfällt ab dem Tag, an dem vom 

Mitarbeiter oder vom Arbeitgeber die Kündigung ausgesprochen wird. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Berechnungsbeispiele in dieser Dokumentation 

zur Veranschaulichung der Anwendung dienen sollen. Die Berechnung im konkreten Fall 

für Ihre Mitarbeiter kann je nach vertraglichen Vereinbarungen oder Weg der 

Berechnung abweichen. 

Wichtig: Die Prüfung, ob, für welche Mitarbeiter und in welcher Höhe Kurzarbeitergeld 

abgerechnet werden kann, sowie die Sicherstellung der Richtigkeit der 

Abrechnungswerte, obliegen dem Anwender. Die Supportmitarbeiter von Sage können 

und dürfen Sie grundsätzlich in rechtlichen Fragen nicht beraten. Die Beratungshoheit 

liegt hier bei den Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern. 

2.0 Grundsätzliches 
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Als Basis der Berechnung der Kurzarbeit ist die Hinterlegung von Grunddaten in Firmen- 

und Mitarbeiterstamm notwendig. Ohne diese Daten kann das System keine Berechnung 

vornehmen. 

 Eingaben im Firmenstamm 

Im ersten Schritt hinterlegen Sie die Daten Ihres Bewilligungsbescheides im 

Firmenstamm. Diesen erreichen Sie über FIRMEN > Klick auf die entsprechende Firma. 

Optional erreichen Sie den Firmenstamm über die Auswahl der gewünschten Firma in der 

Auswahlleiste am oberen Rand des Browserfensters, gefolgt von einem Klick auf den Stift 

direkt hinter der Auswahl. 

Im Bereich der „Behörden und Krankenkassen“ geben Sie folgende Daten ein: 

Zuständige Arbeitsagentur: 

Wählen Sie unter Eingabe eines Teiles des Namens den zutreffenden Eintrag aus. Dieser 

erscheint auf dem Leistungsantrag, der mit der Echtabrechnung ausgegeben wird. 

Stamm-Nr. Kug/Ableitungs-Nr.: 

Erfassen Sie die Kug-Nummer Ihres Bewilligungsbescheides ohne das führende „K“. Die 

Eingabe der Ableitungsnummer ist nicht zwingend nötig, wenn nicht auf dem Bescheid 

ausgewiesen. Diese Nummern erscheinen auf den Kug-Dokumenten, die mit der 

Echtabrechnung ausgegeben werden. 

Gewährungszeitraum: 

Geben Sie hier Beginn und Ende des 

Gewährungszeitraumes vom 

Bewilligungsbescheid ein. 

Beginn ist in der Regel der Erste des 

ersten Gewährungsmonats, Ende der 

Monatsletzte des letzten 

Bewilligungsmonats. 

Der Zeitraum ist bei Verlängerung der 

Bewilligung jederzeit verlängerbar. 

Enthält der Gewährungszeitraum zum 

Abrechnungszeitpunkt den laufenden Monat nicht, wird kein Kurzarbeitergeld berechnet. 

Speichern Sie die Firmenstammdaten zur Sicherung der Eingaben. 

  

3.0 Eingabe der Stammdaten 
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 Eingaben im Mitarbeiterstamm 

Im nächsten Schritt kennzeichnen Sie die Mitarbeiter, die von Kurzarbeit betroffen sind. 

Wechseln Sie hierzu über MITARBEITER > Klick auf den betroffenen Mitarbeiter in den 

Mitarbeiterstamm. 

Im Bereich „Lohn und Gehalt“ setzen Sie den Haken „Mitarbeiter ist von Kurzarbeit 

betroffen“. 

3.2.1 Gehaltsempfänger 

Im bei gesetztem Haken sichtbaren Feld „Sollentgelt (Brutto)“ ist das Sollentgelt für die 

Kug-Berechnung zu hinterlegen, welches sich aus den laufenden Bruttomonatszahlungen 

ergibt. Im Regelfall entspricht der Wert dem festen Monatsgehalt, welches auch 

vorausgefüllt wird. 

 

Der Wert ist nur anzupassen, wenn der Mitarbeiter weitere laufende, steuer- und sv-

pflichtige Gehaltsbestandteile hat, die nicht im Festgehalt enthalten sind und von Ihnen in 

den Be-/Abzügen im Bereich der Abrechnung hinterlegt werden. Dies können zum 

Beispiel laufende Provisionen oder Vorarbeiterzulagen sein bzw. laufende 

Lohnzahlungen, die Sie mit eigenen Lohnarten abbilden. 

Nicht zu berücksichtigen sind 

- als Brutto-Einmalzahlungen geschlüsselte Lohnarten 

- als Nettozahlungen geschlüsselte Lohnarten 

- Bausteine, die im Mitarbeiterstamm hinterlegt sind (Firmen-PKW, bAV, …) 

Im Screenshot gehen wir davon aus, dass der Mitarbeiter neben dem Festgehalt i. H. v. 

3125 Euro im aktuellen Monat eine laufende Provision i. H. v. 375 Euro erhält. 

Hinweis: Im Sollentgelt sind nur die zusätzlichen Bausteine in der Höhe zu 

berücksichtigen, in der sie im laufenden Monat auch tatsächlich gezahlt werden. Wird 

dem Mitarbeiter z. B. eine variable laufende Provision gezahlt, wäre dieser Wert ggf. 

monatlich anzupassen. 
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3.2.2 Stundenlohnempfänger 

 

Im bei gesetztem Haken sichtbaren Feld „Sollstundenlohn (Brutto)“ ist der Stundenlohn für 

die Kug-Berechnung zu hinterlegen. Für die Kug-Berechnung wird dieser Wert mit den 

Monatsstunden laut Wochenarbeitszeit multipliziert, um das Gesamtsollentgelt zu 

erhalten. Im Regelfall entspricht der Wert dem Stundenlohn im Mitarbeiterstamm, welcher 

auch vorausgefüllt wird. 

 

Der Wert ist nur anzupassen, wenn der Mitarbeiter weitere laufende, steuer- und sv-

pflichtige Entgeltbestandteile hat, die nicht im Stundenlohn der Stammdaten enthalten 

sind und von Ihnen in den Be-/Abzügen im Bereich der Abrechnung hinterlegt werden. 

Dies können zum Beispiel Stundenzuschläge für Arbeiten in anderen Bereichen, auf die 

Stunde gerechnete, laufende Provisionen oder laufende Lohnzahlungen, die Sie mit 

eigenen Lohnarten abbilden. 

Nicht zu berücksichtigen sind 

- als Brutto-Einmalzahlungen geschlüsselte Lohnarten 

- als Nettozahlungen geschlüsselte Lohnarten 

- Bausteine, die im Mitarbeiterstamm hinterlegt sind (Firmen-PKW, bAV, …) 

Im Screenshot gehen wir davon aus, dass der Mitarbeiter neben dem Grundlohn i. H. v. 

10 Euro im aktuellen Monat einen Stundenzuschlag i. H. v. 1 Euro pro Stunde für Arbeiten 

in einem anderen Bereich erhält. 

Hinweis: Im Sollstundenlohn sind nur die zusätzlichen Bausteine in der Höhe zu 

berücksichtigen, in der sie im laufenden Monat auch tatsächlich auf die 

Gesamtarbeitsstunden des Monats (inkl. Ausfall) herunter gerechnet gezahlt werden. 

Wird dem Mitarbeiter z. B. eine Summe an Stundenzuschlägen gezahlt, wäre dieser 

Wert ggf. monatlich anzupassen. 

Für Mitarbeiter, die sowohl ein monatliches Festgehalt als auch Stundenlohn für geleistete 

Arbeit erhalten, berechnen Sie bitte das Gesamtsollentgelt und hinterlegen Sie dieses im 

angezeigten Feld. Der Sollstundenlohn ist ausgeblendet, wenn der Mitarbeiter als 

Gehaltsempfänger und Stundenlohnempfänger gekennzeichnet ist. 
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3.2.3 Auswahl des Leistungssatzes 

Bei der Berechnung von Kurzarbeitergeld ist neben dem Soll- sowie dem Istentgelt die 

Steuerklasse sowie der Leistungssatz relevant. Die Leistungsgruppe 1 ist zu wählen, 

wenn beim Mitarbeiter oder dessen Ehepartner in den Lohnsteuerdaten ein 

Kinderfreibetrag von mindestens 0,5 eingetragen ist. Andernfalls greift Leistungsgruppe 2. 

Das System greift hier automatisch auf den Kinderfreibetrag in den Steuerdaten zurück. 

Lediglich für die Steuerklassen 5 und 6 besteht diese Möglichkeit der Ableitung aus den 

Steuerdaten nicht, da in diesen Steuerklassen keine Kinderfreibeträge vorgesehen sind 

Ist beim Mitarbeiter Steuerklasse 5 oder 6 gespeichert, existiert ein weiteres Auswahlfeld, 

über welches Sie Leistungssatz 1 zuordnen können, wenn der Mitarbeiter die 

entsprechenden Belege eingereicht hat und somit die Standardauswahl „Leistungssatz 2“ 

mit 60 % nicht zutreffend ist. 
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Für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes ist es im dritten Schritt erforderlich, dass die 

monatlichen Daten vor der laufenden Abrechnung hinterlegt bzw. angepasst werden. 

 Optional: Hinterlegung der Arbeitsstunden 

Zunächst können die zu zahlenden/nicht ausgefallenen Arbeitszeiten eingegeben werden.  

Hinweis: Die Erfassung der Arbeitszeiten ist nicht zwingend für die Kug-Berechnung 

notwendig. Wir empfehlen die Erfassung zumindest bei Stundenlohnempfängern, da hier 

die Iststunden direkt in die Abrechnung übergeben werden können. 

Die Arbeitszeiterfassung erreichen Sie über die „drei grünen Punkte“ hinter dem 

Mitarbeiter in der Mitarbeiterübersicht… 

 

…oder, wenn Sie sich bereits in den Mitarbeiterstammdaten befinden, über das 

Dropdownmenü oben rechts. 

 

 

4.0 Eingabe der monatlichen Daten 
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In der Arbeitszeitenerfassung tragen Sie die Stunden ein, die der Mitarbeiter bezahlt 

bekommen soll. Hierein fallen neben den tatsächlich geleisteten Stunden auch die 

Lohnfortzahlungen bei Urlaub, krank und an Feiertagen, wenn diese ohne Anrechnung 

beim Kurzarbeitergeld voll auszuzahlen sind. Nähere Informationen zu der 

Berücksichtigung von Abwesenheiten finden Sie in Kapitel 5.0. 

 

Speichern Sie die Stunden nach der Eingabe. 

Im Screenshot gehen wir davon aus, dass der Mitarbeiter in 100% Kurzarbeit ist, die 

Feiertage jedoch voll ausgezahlt bekommen soll. Weitere Abwesenheiten liegen nicht vor. 
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 Hinterlegung der Ausfallstunden 

Im nächsten Schritt sind die wegen Kurzarbeit ausgefallenen Arbeitszeiten einzugeben.  

Wichtig: Die Erfassung der Ausfallstunden ist relevant sowohl für die benötigte 

Ausweisung auf der Kug-Abrechnungsliste als auch für eine korrekte Berechnung bei 

Krank mit Kug-Anspruch oder Lohnfortzahlung in Höhe des Kug an Feiertagen. 

Die Ausfallstundenerfassung erreichen Sie über die „drei grünen Punkte“ hinter dem 

Mitarbeiter in der Mitarbeiterübersicht… 

 

…oder, wenn Sie sich bereits in den Mitarbeiterstammdaten befinden, über das 

Dropdownmenü oben rechts. 

. 

In der Ausfallstundenerfassung setzen Sie zunächst den Haken „Mitarbeiter arbeitet 

grundsätzlich am Feiertag“, wenn dies den Tatsachen entspricht. Dies ist in der Regel 

z. B. in der Gastronomie, der Pflege oder in der Personenbeförderung der Fall. Arbeitet 

der Mitarbeiter auch ohne Kurzarbeit an Feiertagen nicht, lassen Sie den Haken inaktiv. 

Tragen Sie nun die Stunden ein, die der Mitarbeiter aufgrund der Kurzarbeit ausfällt und 

die bei der Kug-Berechnung zu berücksichtigten sind. Die täglichen Ausfallstunden sollten 

in Verbindung mit den zu zahlenden Stunden im Schnitt maximal dem Wert entsprechen, 

der vertraglich als Arbeitszeit vereinbart ist. 
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Leistet der Mitarbeiter an einem Tag im Kug-Zeitraum Überstunden, sind diese an 

weiteren Tagen mit potenziellem Arbeitsausfall zu berücksichtigen. Die gesamten 

bezahlten Stunden plus die gesamten Ausfallstunden eines Monats mit Kurzarbeit sollten 

also der Zahl der Arbeitsstunden entsprechen, die der Mitarbeiter ohne Kurzarbeit 

geleistet hätte. 

 

Speichern Sie die Stunden nach der Eingabe. 

Im Screenshot gehen wir davon aus, dass der Mitarbeiter in 100% Kurzarbeit ist, die 

Feiertage, die er auch ohne Kurzarbeit nicht gearbeitet hätte) jedoch voll ausgezahlt 

bekommen soll - damit besteht die Eingabe von komplettem Ausfall an allen Tagen bis auf 

die Feiertage. Weitere Abwesenheiten liegen nicht vor. 

Nähere Informationen zu der Berücksichtigung von Abwesenheiten finden Sie in Kapitel 

5.0. Dort wird auch auf die Werteeingabe bei Feiertagen näher eingegangen. 
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 Eingabe der laufenden Bruttozahlung (Gehalt/Stundenlohn) 

Im letzten Schritt passen Sie bei den von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitern unter 

ABRECHNUNGEN > STARTEN > LÖHNE & GEHÄLTER das zu zahlende Brutto an. 

Bei Gehaltsempfängern klicken Sie auf den angezeigten Wert und reduzieren diesen auf 

den Wert abzüglich des Bruttoausfalls für die Kurzarbeit. 

Bitte entfernen Sie in diesem Zuge den Haken „für künftige Abrechnungen in Stammdaten 

übernehmen“, da der Eingabewert sonst in die Mitarbeiterstammdaten zurückgegeben 

wird.  

 

Im Screenshot gehen wir von einer Berechnung von 3125 Euro Festgehalt und mögliche 

176 Stunden für den ganzen Monat aus, wovon der Mitarbeiter 16 Stunden für die 

Feiertage als volle Lohnfortzahlung erhält bei 160 Ausfallstunden durch Kurzarbeit. 

3125 Euro / 176 Gesamtstunden x 16 zu zahlende Stunden = 284,09 Euro. 

Bei Stundenlohnempfängern wird Ihnen, wenn Sie die Stunden über die 

Arbeitszeiterfassung eingegeben haben (Kapitel 4.1), die Gesamtsumme der zu 

zahlenden Stunden bereits angezeigt. Möchten Sie den Wert korrigieren oder haben Sie 

die Arbeitszeiterfassung nicht genutzt, klicken Sie auf den angezeigten Stundenwert und 

reduzieren diesen auf die Stundenanzahl abzüglich der Ausfallstunden wegen Kurzarbeit. 

Speichern Sie die Anzahl ab, um den Wert zu übergeben. 
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Im Screenshot gehen wir von einer vollen Lohnfortzahlung für 16 Stunden aus bei 160 

Ausfallstunden durch Kurzarbeit. Die Anzahl wird mit dem hinterlegten Stundensatz 

multipliziert. 

Hinzu kommen in beiden Fällen gegebenenfalls weitere Lohnarten aus dem Bereich der 

„Zuschläge/Abzüge“. 
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 Berücksichtigung weiterer Arbeitsverhältnisse 

Hat ein Mitarbeiter während der Kurzarbeitsphase in Ihrem Unternehmen eine weitere 

Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber aufgenommen, so ist das dort gezahlte 

Entgelt unter Umständen bei der Kug-Berechnung in Ihrem Unternehmen zu 

berücksichtigen. 

Hinweis: Ob das zusätzliche Entgelt anzurechnen ist, ergibt sich aus § 421c SGB III. 

Bitte prüfen Sie den Sachverhalt nötigenfalls in Kooperation mit Ihrer steuerrechtlichen 

Beratung. Bei der Prüfung darf unser Support nicht beratend tätig werden. 

Ist das Entgelt des anderen Arbeitgebers zu berücksichtigen, wählen Sie unter 

ABRECHNUNGEN > STARTEN > LÖHNE & GEHÄLTER im Bereich der 

Zuschläge/Abzüge die Lohnart „Istentgelt fiktiv“ und hinterlegen Sie mit dieser den 

anzurechnenden Betrag. 

 

Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld wird hiermit gesenkt im Vergleich zur Berechnung 

ohne andere Tätigkeit. 
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Die Abwesenheitserfassung erreichen Sie über die „drei grünen Punkte“ hinter dem 

Mitarbeiter in der Mitarbeiterübersicht… 

 

…oder, wenn Sie sich bereits in den Mitarbeiterstammdaten befinden, über das 

Dropdownmenü oben rechts. 

 

Die Feiertage sind in der Ansicht bereits entsprechend des Bundeslandes der 

Beschäftigung markiert. Zusätzliche Fehlzeiten wie Krankheit und Urlaub sind separat zu 

erfassen über den Button „Neue Abwesenheit erfassen“ oder per Klick auf einen 

beliebigen Tag im Kalender. 

In diesem Kapitel soll es jedoch nicht um die grundsätzliche Fehlzeitenerfassung gehen, 

sondern um die Behandlung der drei häufigsten Abwesenheiten im Zusammenhang mit 

der Abrechnung von Kurzarbeit. Im Weiteren wird die Besonderheit in der Berechnung bei 

Unterbrechungen bzw. untermonatigen Ein-/Austritten beschrieben. 

  

5.0 Abwesenheiten 
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 Urlaubstage 

Nimmt ein Mitarbeiter während der Phase der Kurzarbeit Urlaub, übernimmt der 

Arbeitgeber die volle Lohnfortzahlung. Für diese Tage erfassen Sie wie gewohnt die 

Urlaubstage in den Abwesenheiten. Bei der Auszahlung von Stunden als auch bei der 

Berechnung des „Ist-Gehaltes“ sind die Urlaubsstunden vollständig auszuzahlen. 

 Kranktage 

Bei der Berücksichtigung von Kranktagen ist zwischen vier Abwesenheiten zu 

unterscheiden. 

5.2.1 Krank 

Nutzen Sie die Fehlzeit „Krank“ für Krankheitszeiträume, zu denen im Unternehmen noch 

keine Kurzarbeit eingeführt wurde bzw. für Tage, an denen der Mitarbeiter gearbeitet 

hätte, wenn er nicht erkrankt wäre. 

 

Für diese Zeiträume ist das Entgelt fortzuzahlen. Eine Eingabe von Ausfallstunden 

(Kapitel 4.2) erfolgt für diese Tage nicht. Sie erhalten eine Umlageerstattung durch die 

Krankenkasse. Der Antrag wird im Zuge der Echtabrechnung durch das System gestellt. 

5.2.2 Krankengeld 

Nutzen Sie die Fehlzeit „Krankengeld“ für Krankheitszeiträume, wenn der Mitarbeiter 

länger als 6 Wochen aufgrund der gleichen Krankheit ausgefallen ist. 

 

Er erhält keine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber, sondern Krankengeld durch die 

Krankenkasse. Eine entsprechende Verdienstbescheinigung wird mit der ersten 

Echtabrechnung eines Krankengeldzeitraumes durch das System erstellt. 

Der Anteil des Bruttoausfalls wegen „Krankengeldes“ ist, wenn Kurzarbeitergeld im 

gleichen Monat gezahlt wird, zur korrekten Berechnung mit der Statistiklohnart „Istentgelt 

fiktiv bei Unterbr.“ gegenzurechnen (Kapitel 5.4).  
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5.2.3 Krank mit Kug-Anspruch 

Nutzen Sie die Fehlzeit „Krank mit Kug-Anspruch“ für Krankheitszeiträume, wenn der 

Mitarbeiter erkrankte, als bereits im Unternehmen Kurzarbeit eingeführt worden ist. Dies 

gilt für Tage, an denen der Mitarbeiter aufgrund von Kurzarbeit auch nicht gearbeitet 

hätte, wenn er nicht erkrankt wäre. 

 

Für diese Zeiträume erhält der Mitarbeiter Kurzarbeitergeld. Eine Eingabe von 

Ausfallstunden (Kapitel 4.2) hat für diese Tage zu erfolgen. Es erfolgt keine 

Lohnfortzahlung im Gehalt oder den Stunden x Stundenlohn. 

5.2.4 Krank ohne Kug-Anspruch 

Nutzen Sie die Fehlzeit „Krank ohne Kug-Anspruch“ ab dem Tag, an dem Kurzarbeit im 

Unternehmen eingeführt wurde, wenn der Mitarbeiter erkrankte, bevor im Unternehmen 

Kurzarbeit eingeführt worden ist. 

 

Für diese Zeiträume erhält der Mitarbeiter Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergeldes. 

Dieses kann sich der Arbeitgeber anschließend von der gesetzlichen Krankenkasse 

zurückerstatten lassen – der Antrag hierauf kann bei der Kasse angefordert werden. 

Eine Eingabe der vollen Ausfallstunden (Kapitel 4.2) hat für diese Tage zu erfolgen. 

Zusammen mit den vorherigen Tagen mit Lohnfortzahlung und Fehlzeit „krank“ ist „Krank 

ohne Kug-Anspruch“ bis zum 42. Krankheitstag zu nutzen. Ab dem 43. Krankheitstag ist 

„Krankengeld“ zu erfassen. Es erfolgt keine Lohnfortzahlung im Gehalt oder den Stunden 

x Stundenlohn. 
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 Feiertage 

Die Feiertage sind in der Ansicht bereits entsprechend des Bundeslandes der 

Beschäftigung markiert. Bei einem Feiertag haben Sie stets die Möglichkeit, die volle 

Lohnfortzahlung zu leisten, die Feiertage also nicht in Istentgeltkürzung und Kug-

Berechnung einzubeziehen. Arbeitet der Mitarbeiter grundsätzlich am Feiertag und ist an 

diesem auch nicht in Kurzarbeit, ist die Lohnfortzahlung in dieser Form sogar Pflicht. 

Wünschen Sie die volle Lohnfortzahlung, berücksichtigen Sie bitte die Feiertagsstunden 

bei den Istzeiten in der Gehaltsberechnung bzw. bei den auszuzahlenden Stunden. Die 

Beispiele der Kapitel 4.1 bis 4.3 zeigen konkret diesen Fall. 

5.3.1 Feiertagsarbeit im Unternehmen 

Arbeitet der Mitarbeiter grundsätzlich an Feiertagen, unterscheidet sich der Tag bei der 

Kug-Berechnung nicht von einem anderen Werktag. Arbeitet der Mitarbeiter, sind die 

gearbeiteten Stunden voll auszuzahlen. Ausfallstunden fließen in die reguläre Kug-

Berechnung ein. 

Setzen Sie in diesem Fall den Haken „Mitarbeiter arbeitet grundsätzlich am Feiertag“ und 

erfassen Sie die Ausfallstunden für diesen Tag wie auch für die anderen Tage 

(grundsätzliche Ausfallstundenerfassung siehe Kapitel 4.2). 

 

Im Screenshot gehen wir von einer Arbeit auch an den Feiertagen aus. Der Mitarbeiter 

arbeitet an allen Tagen jeweils 4 Stunden und hat 4 Stunden Ausfall wegen Kurzarbeit. In 

der Berechnung der Ist-Gehaltes wäre bei 3125 Euro Sollentgelt das Gehalt auf 

1562,50 Euro zu kürzen. 

3125 Euro / 176 Gesamtstunden x 88 zu zahlende Stunden = 1562,50 Euro. 

Auf den Ausfall wird regulär Kurzarbeitergeld berechnet. 

  



 

 

Abrechnung von Kurzarbeit Seite 20 von 28 
 

 

5.3.2 Keine Feiertagsarbeit im Unternehmen 

Arbeitet der Mitarbeiter grundsätzlich nicht an Feiertagen, auch wenn dies Werktage für 

ihn sind, ist der entsprechende Haken in den Kug-Ausfallstunden zu deaktivieren (dies ist 

die Standard-Einstellung). 

 

Wie bereits oben erwähnt, kann der Arbeitgeber die volle Lohnfortzahlung leisten und 

weder Ausfallstunden für die Feiertage hinterlegen noch die Feiertagsstunden beim 

auszuzahlenden Brutto abziehen. 

Mindestens ist der Mitarbeiter in der Lohnfortzahlung für diesen Feiertag jedoch so zu 

stellen, wie er hinsichtlich des Entgeltes ohne Feiertag gestanden hätte. Wäre der 

Mitarbeiter also in Kurzarbeit gewesen, wenn kein Feiertag gewesen wäre, kann der 

Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung in Höhe des Kurzarbeitergeldes für diesen Tag leisten.  

Wünschen Sie diese Option, hinterlegen Sie die Ausfallstunden, die der Mitarbeiter in 

Kurzarbeit hat, auch für diesen Feiertag. 

 

Im Screenshot gehen wir davon aus, dass der Mitarbeiter normalerweise nicht an 

Feiertagen arbeitet und 1 Stunde täglich in Kurzarbeit ist. Die Lohnfortzahlung für den 

Ausfall am Feiertag soll ebenfalls nur in Höhe Kug erfolgen. 
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In der Berechnung des Ist-Gehaltes sind die Feiertagsausfallstunden mit abzuziehen, bei 

Stundenlöhnern sind die Feiertagsausfallstunden nicht bei der auszuzahlenden 

Stundenanzahl zu berücksichtigen. Die Lohnfortzahlung für den Feiertagsausfall wird 

durch das System mit einer separaten Lohnart „Feiertagslohn in Höhe Kug“ abgebildet. 

Bei 3125 Euro regulärem Monatsgehalt würde unsere Gehaltsberechnung wie folgt 

aussehen: 

3125 Euro / 176 Gesamtstunden x 22 x 7 zu zahlende Stunden = 2734,38 Euro. 

Die Berechnung der Feiertagsfortzahlung wird vollautomatisch entsprechend dem 

Sollgehalt in Verbindung mit der Sollarbeitszeit durchgeführt. Die Lohnarten 2515 für den 

fiktiven Feiertagslohn sowie 571 für die Fortzahlung des Feiertagslohnes in Höhe Kug 

werden daher zwar zur Nachvollziehbarkeit der Auszahlung auf dem Lohnschein, nicht 

aber zur Bearbeitung in den „Zuschlägen/Abzügen angezeigt. 

 

Hinweis: Wünschen Sie keine automatisierte Berechnung der Lohnfortzahlung für die 

Feiertagsstunden, können Sie die Feiertags-Ausfallstunden auf Null setzen/belassen 

und die Lohnart „Feiertagsentgelt in Höhe Kug“ in den Zu-/Abschlägen verwenden. 
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 Sonstige Unterbrechungen / untermonatiger Ein-/Austritt 

Liegen sonstige Fehlzeiten vor, die zu einer Unterbrechung führen, oder besteht ein 

untermonatiger Ein-/Austritt, ist eine Besonderheit zu beachten, damit die Berechnung 

des Kurzarbeitergeldes korrekt ist. Die Anwendung wird in diesem Abschnitt beschrieben. 

5.4.1 Besonderheit in der Berechnung  

Der Bemessungszeitraum für die Leistungsentgelte bei der Berechnung von 

Kurzarbeitergeld ist stets der volle Monat. Liegen neben der Kürzung des Bruttoentgeltes 

durch die Kurzarbeit selbst weitere Kürzungsgründe vor, muss im System der Anteil 

dieser „sonstigen Gründe“ am Bruttoausfall per gesonderter Lohnart eingegeben werden. 

Hierfür haben wir eine gesonderte Statistiklohnart angelegt, die Sie nutzen können (siehe 

Kapitel 5.4.3). 

Unterbrechungsgründe, die die Verwendung der Statistiklohnart benötigen, wenn im 

gleichen Monat Kurzarbeit abgerechnet wird, sind neben dem untermonatigen Ein- oder 

Austritt zum Beispiel: Elternzeit, Kind krank, Mutterschutz, Krankengeldbezug, 

unbezahlter Urlaub oder unentschuldigtes Fehlen. 

Nicht zu verwenden ist die Statistiklohnart bei den Unterbrechungen „Krank mit Kug-

Anspruch“ und „Krank ohne Kug-Anspruch“. 

Wichtig: Bitte prüfen Sie bei Ein-/Austritten in Verbindung mit der Abrechnung von 

Kurzarbeit, ob bzw. für welchen Zeitraum Kurzarbeit überhaupt in Frage kommt. Hier 

berät Sie die Agentur für Arbeit oder Ihr rechtlicher Beistand.  

5.4.2 Erfassung von Fehlzeit und Abwesenheitsstunden  

Die Fehlzeit zur Unterbrechung erfassen Sie regulär wie oben beschrieben im 

Fehlzeitenkalender. Die Ausfallstunden (Kapitel 4.2) sind für diese Tage mit „0“ zu 

belassen, da der Ausfall ja nicht aufgrund der Kurzarbeit erfolgt. 

 

Im Screenshot sehen Sie die Erfassung von „0 Ausfallstunden“ an zwei Tagen 

unbezahlten Urlaubs. 
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5.4.3 Berechnung von Istentgelt / Lohnart ĂIstentgelt fiktivñ  

Die Eingabe/Berechnung des laufenden Gehaltes bzw. der fortzuzahlenden Stunden 

erfolgt wie in Kapitel 4.3 beschrieben. Sie berechnen lediglich das Brutto für die Stunden, 

die auch auszuzahlen sind. 

Wir übernehmen das Berechnungsbeispiel von oben: 3125 Euro Festgehalt und 176 

möglichen Stunden für den ganzen Monat. Der Mitarbeiter erhält 16 Stunden für die 

Feiertage als volle Lohnfortzahlung. 

3125 Euro / 176 Gesamtstunden x 16 zu zahlende Stunden = 284,09 Euro. 

Nun fällt der Mitarbeiter zwar weiter 160 Stunden aus, jedoch setzen sich diese 

zusammen aus 144 Ausfallstunden Kurzarbeit und 16 Stunden Ausfall unbezahlter 

Urlaub. 

Für die Unterbrechung ist der Wert von 284,09 Euro für 16 Ausfallstunden unbezahlter 

Urlaub nun separat zu erfassen mit der Statistiklohnart „Istentgelt fiktiv“ 

 

Dies führt dazu, dass das Programm erkennt, dass nur der Bruttoausfall in Höhe von 

2556,82 Euro (3125 Euro Gehalt – 284,09 Euro Fortzahlung Brutto – 284,09 Euro Ausfall 

Unterbrechung) bei der Kug-Berechnung angesetzt wird. 
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Abhängig von der Bezugsdauer erhöht sich das Kurzarbeitergeld 

¶ ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 % bzw. 77 % 

¶ ab dem siebten Bezugsmonat auf 80 % bzw. 87 % 

wenn der jeweilige Mitarbeiter im laufenden Monat um mindestens 50 % weniger arbeitet. 

Das System vergleicht hier im laufenden Monat Soll- und Istentgelt (siehe entsprechende 

Spalten der Abrechnungsliste), um den prozentualen Ausfall zu berechnen. Die 

Bezugsdauer richtet sich nach der Anzahl der Monate, die der Mitarbeiter bereits mit den 

Lohnarten 565 (bei Abrechnung Kurzarbeit nach Lohnarten) oder 930 (bei Abrechnung 

Kurzarbeit mit Programmsystematik) abgerechnet wurde. 

Die Erhöhung wird vollautomatisch berechnet – Sie müssen hier nichts weiter aktiv tun. 

6.0 Erhöhung des Kurzarbeitergeldes nach Dauer 
des Lohnausfalls 
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Für die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes haben wir entsprechend der gesetzlichen 

Möglichkeiten drei Lohnarten angelegt. Diese können Sie unter ABRECHNUNGEN > 

STARTEN > LÖHNE & GEHÄLTER im Bereich der Zuschläge/Abzüge auswählen: 

Mit der Lohnart „Zuschuss zum Kug steuerfrei“ können Sie einen steuer- und sv-freien 

Zuschuss zum Kurzarbeitergeld abrechnen, wenn dieser zusammen mit dem 

Kurzarbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Sollentgelt und dem Ist-

Entgelt nicht übersteigt. Diese Steuerfreiheit ist vorläufig auf Zeiträume bis inkl. Dezember 

2020 beschränkt. 

 

Mit der Lohnart „Zuschuss zum Kug sv-pfl.“ können Sie den Teil des Zuschusses zum 

Kurzarbeitergeld steuer- und sv-pflichtig abrechnen, der zusammen mit dem 

Kurzarbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Sollentgelt und dem Ist-

Entgelt übersteigt. 

 

7.0 Aufstockung des Kurzarbeitergeldes durch 
den Arbeitgeber 
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Mit der Lohnart „Zuschuss zum Kug sv-frei“ kann und konnte ein steuerpflichtiger, sv-

freier Zuschuss zum Kurzarbeitergeld abgerechnet werden.  

Hinweis: Diese Lohnart wird nach aktueller Gesetzeslage im Zeitraum bis 31.12.2020 

nicht benötigt, konnte jedoch vor der Gesetzesentscheidung zur Steuerfreiheit der 

Aufstockung, die am 06.05.2020 in Kraft trat, hinterlegt werden. 

 

Wichtig: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hinsichtlich der Berechnung des 

Kug-Zuschusses keine Beratung leisten können und dürfen. Bitte wenden Sie sich 

nötigenfalls an Ihre rechtliche Beratung.  
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Ein elektronisches Meldeverfahren über Lohnprogramme existiert nicht, sodass für die 

Beantragung der Leistung keine Meldungen durch das System versendet werden. 

Nach der Echtabrechnung erhalten Sie neben den bereits bekannten Dokumenten die -

soweit möglich- vorausgefüllten Unterlagen für die Abgabe bei der Arbeitsagentur. 

Diese finden Sie, wenn Kurzarbeitergeld entsprechend dieser Dokumentation 

echtabgerechnet wurde, in den Dokumenten im Bereich „Behörden und Krankenkassen“. 

 

Bitte rufen Sie sowohl Abrechnungsliste als auch Leistungsantrag auf, drucken Sie diese 

aus und befüllen eventuell fehlende Angaben. Senden Sie die Dokumente unterschrieben 

an die Arbeitsagentur. 

Wichtig: Sage stellt Ihnen mit Business Cloud Lohnabrechnung ein Abrechnungssystem 

zur Verfügung, ist jedoch nicht Ihre Lohnabrechnungsstelle. Bitte geben Sie uns auf dem 

Kug-Antrag nicht als Ansprechpartner an, da Rückfragen der Agentur durch uns nicht 

beantwortet werden können und so der Leistungsantrag bei der Agentur gegebenenfalls 

nicht abschließend bearbeitet werden kann.  

 

8.0 Dokumente und Meldungen 
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Haben Sie Fragen, erreichen Sie Ihren Support direkt aus dem Lohnprogramm heraus. 

Das Support-Center können Sie über das „Fragezeichen“  rechts oben im Zugang, 

gefolgt vom Klick auf  erreichen. 

Weitere Dokumentationen zu Sage Business Cloud Lohnabrechnung finden Sie über die 

Suchfunktion im Support-Center. 

    

 

Für Fragen zu Ihren Verträgen kontaktieren Sie unseren Vertrieb: 

vertrieb-lohnabrechnung@sage.com 

Für Fragen zu Ihren Zahlungen oder dem Rechnungseinzug wenden Sie sich an die 

Finanzbuchhaltungsabteilung: 

credit-ffm@sage.com  

9.0 Fertig! 
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